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In der Strafsache gegen 
1.) den Hilfsarbeiter in Mülheimnfluhr 
2.) den Autogensahweíßer in Mülheim=Ruhr 
wegen Verbrechen nach der VO gegen VOlksschädltnge u.a 

hat das Reichsgericht, 1. Strafsenat, in der Sitzung 
vom 16. Juli 1945, an der teilgenommen haben 

als Richter 
der* Senatspräsident Dr. Schultze 
und die He ichsgerichtsräte Dr. Ziegler, Rasche 
Guth, Sponsel 

als Beamter der Staatsanwal tschaft 
. 

der Landgerichtsdtrektor Dr. Sandrock, 
auf die Revisionen der Angeklagten Bachernecker und Lang 
nach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 

Das Urteil des Landgerichts in D u i e b u r g vom 5. .November 
1942 wird, 

l„) soweit es den Angeklagten B{ | betrifft, im 
Strafaueapruch einschließlich des Ausepruehs über die åberhennung 
der bürgerlichen Ehrenrechte und über die Anrechnung der Uhtersu= 
chungshaft, . 

2.) soweit der Angeklagte l[::]verurteilt werden ist, im 
St rafaussprueh einschließlich des Aueepruchs über die Aberkennung 
der bürgerlichen Ehrenrechte und hinsichtlich der Anordnung der 
Sicherungsverwahrung 
nebst den ihm insoweit zu Grunde liegenden Feststellungen aufge= 
hoben; in diesem UMfange wird die Sache zu neuer Verhandlung und 
.Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen. 
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I. lıır Bıμiıiaıı dqı~JıılılJqμııı B 
auf rlélıwı ıiaıı nur øııin dU vıflmtfllièiı auf aııı 5 2 

raııqıunaazra um na-yıııaıııı na": aM f f  Ana, 243 na.; In. -2, 1:1 
da. an rıı-mnııııbiı du lııpıllàpäıı- aus ıııı 5~.122 na. 2 am 
sie auıaaıı nam-ı¬ıruı 

RJ' Die Rıviıidıı tu mıbıgrmıdıt 
Die IiıııaMı dıı Lhdμrínlıtı, daß der Algpıkgagtc ıíalı"ıtııiı 

fqrtgııqtıtııı Vqrbrlchcnı doç.ıüllırın mıaıeánıı es. der kg. 212 
24J.4b.1.. 'I In. 2 .Sieg in Ibülnlııíb mit ıflııı- Fırgçhıμ WW. dııı 
5 .UM JM.. 'a -:w8 ıclıuldtg ıgııarifi MM, Um _flI.i§ um Rıahtılrrı 
im. Du. flriffi auch auf die mııttııfg ılııııdhıı du Iàııdgçttbitı ııı 
daß der lııμajlaptı d ie ı i nııbıın Dígbıifiılr pııqr bıııgqtqt lıııg 
nuı.ıııı;~ dc Ei lbııılır von zu ugırfiıfalıp føvfirøfrıfimı lqflııaılhıiııg 
bıpqggııı MIR. a!'rıboıcfi.lèrhıbt apüı de Rıvlıíbıı kíhıı flμprifll 
la« DW Urtdilıııuıfflırıııgııg. .BÜ ıaclü ılıliplidı μltcnä, du 

Iıuiqgırtpht zu. de' 'lμgqtlagtıgıf er UNrecht als Fplkııılıfldl all! 
gımıııııflclhıšt Ihn dıyııdß .ru Unrecht ans' üıı 5' 2: rßónrq vin- 
ııırtıflt. Die 'Jngwríffı -dir. 'Bıuíıløıı ;r¬ıI,fcıı Jedoch nicht àrelg 
BüNırııhiàhflıt 'blflåçn ııı Rıviıloñırıcntıııpc gııııqngı 
ııı...ııı.'ııvıı1oı ıııin. aıııëıııımm der .rırååııltanki ı'±' das ııııırıııp 
den. über. dU Jfihtıtbilıııpın ne- 'dcı aıııcfııøhtcnch min nimm qıp 
nıuıøıııiı All. an -fibiıı dıqlıpgıllagtııı üurbríııgt.. über ıııın In 
flbıztpııı- käıfllllı die báıııtáıdııııgiıı kıfiıııı hieß. haben. 'fliıı iıııdpıı 
nicht ıqıgnııııtanııpı an der fifqpq, ab dır- mgıqqäq 
NN Ioqlkıachddling ııi, aN Riıhfi ıøııpa dU uuıı Hai bögııpııiıq. Rat 
-Jan an ııiııı ııüıq' wo' aıeıaıızmııııf. na u zu... ıı mich! 
aıııJ"@~ri, .lqμt Uıiııcıı 8ıólı'tı.fı§Iıı: Iμıbiçoııdcrı ııııın 
nclıflich ıııpıı öıqgıııaııaıı ınrdııı.~` dëß.-aaa-raiıiapıı-ıqııı am. Ann* 
ıımm trat: der* btiiiqrígııı âtraflbılghit ııııl is t :  die 
itaıılıı, 44 .er um du ıııqıçıuuıııı ävırjfßn ıaıuııı in 
ıılııır Iirııgillalıkqß ıııøli als volbiàädltııg ıçigııın'!apuııt. um; 
Recht uıflıjıı 01-_*! Üpyıüıåıııg dıroμt, 'dir ende« den 
føfitgııi-tıfiiı= Idffıidiıbıiähl, ülü i n  dar. in*-fünf Jgiıgçnít kg 
sic li ıqiıøııyııir-ıi~111c];g. JM. nur anıı«1ı› bıpçıınμ' um; ıifl ıı: kg 
ficgııııatı na mıdirıiı ıcııııı Hure, -da Na 
der". ınıııı ein 'zu den ftqyit flirq .pfluμıı ırJ'ü.!1cıí, ıicli* u r  
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ernsthafter Arbe i t  drückt und durch Diebstähle s e i n  Auskommen 

zu f inden sucht.. Das Verbrechen des Angeklagten »ist  sowohl 
seiner  Art nach w i e  nach d e r  Gesinnung, d i e  der  Angeklagte dabei 

gezeigt hat,  so verwerf l ich,  daß das Landgericht den Angeklagten 

m i t  Recht a ls  Volksschädlíng aus dem § 2 Volkssehådlvo bestraft 

hat 
2.) Das angefochtene Ur teil weist danach keinen Bechtsfeh 

er zu Ungunsten des Angeklagten auf, ~wohl aber einen solchen 

zu Gunsten des Angeklagten. 5% besteht darin, daß nicht erörtert 

worden ist, ~Oblder Angeklagte als~gefdhrlícher Gewohnheitsver 

brecher im Sinne des § 20a Abs. 2 .StGB zu verurteilen sei „Des 

Sen äußere Voraussetzungen sind hier als gegeben anzusehen 

ist'der bisher unbestrafte Angeklagte vom Landgericht nur 

zweier vorsätzlicher Taten für schuldig befunden worden. Gleich 

ist die *VOraussetzung des § 20a Abs. 2 StGB, daß der Täter 

mindestens drei vorsätzliche Taten begangen haben muß, nach der 

neuesten Reehtspreehung des.Reichsgeriehts hier gegeben, wo der 

Angeklagte das fortgesetzte Verbreehen.naeh der VOlhsschädlings 

verordnung, bestehend aus mehreren Finzeltaten. und das vor= 

sdtxliche Vergehen gegen den § 122 Abs. 2 StGB begangen- hat 
Das iChsgerieht hat-die bisherige Auffassung, daß die minde 

sterns drei .Vorsätzlichen Taten, die der' § 20a Abs. 2 StGB vor 

aussetzt drei rechtlich selbständige Handlungen im Sinne des 

§ 74 StGB sein müssen, die einer selbständigen Aburteilung 

fähig sind, aufgegeben und aUsgesprochen, daß die mindestens 

vorsätzlichen Taten auch in unselbstdhdigen Eineelakten 

einer Fortsetzungstat bestehen können (vgl. die zum Abdruck 

bestimmte ENtscheidung des Retchsgerichts vom 20.April 1943 
._ c' 148/43 4 sts 25/45-) 

Nach Lage der Sache kann auch~ nicht von vornherein ausge 

schlossen werden, ddß auch die inneren „ VOraussetzungen des § 20a 

Abs 2 StGB zu` bejahen wären 
UNter diesen- UMständen muß-das angejbchtene er teil, soweit 

enden Angeklagten B betrifft, auf die unbegründete 

ReVision des Angeklagten hin gemäß dem §' 358 Abs. '2 StPO im 
St rafausspruch aufgehoben und„in- diesem UMfange die Saehe an die 

Vorinstanz zurückverwiesen werden. damit die Anwendbarkeit des 

§ 20a Abs„ 2 StGB, gegebenenfalls auch die des § 42e StGB, ge 
Prüft wird 
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II. Zur Revision des Angeklagten L . 
Sie ergreift mit der Rüge der Verletzung des sachlichen 

Rechts das angefochtene Ürtetl insoweit, als der Angeklagte 
verurteilt worden Ist, in vollem UMfange. 

Sie ist unbegründet. 
Der Schuldspruch läßt hinsichtlich sämtlicher vier Taten 

des Angeklagten keinen Rechtsfehler erkennen. Das gilt insbe= 
sondere auch von der Verurteilung des Angeklagten wegen ,An= 
Stiftung zum schweren Diebstahl in Verbindung mit § 2 Vclhs= 
sehädlVO"; namentlich ist hier rechtlich nicht er beanstanden, 
daß das Landgericht auf'diese Straftat des Angeklagten den § 2 
VOlksschädlVO angewandt hat. Die Begründung dafür ist frei von 
Rechtsirrtum. 

Auch der Strafausspruch läßt keinen Rechtsfehler zu un= 
Gunsten des Angeklagten erkennen. Hamentlich ist rechtlich ein= 
wanáfrei dargetan worden, daß der angeklagte ein gefährlicher 
Gewohnheitsverbreeher z.S. des § 20b Abs. 2 .StGB ist und daß die 
öffentliche Sicherheit die Anordnung der Siehe rungsverwahrung 
neben der Strafe erfordert. 

Einen rechtlichen Mangel zu Gunsten des Angeklagten weist 
das Urteil aber insofern auf, als in ihm nicht erörtert werden 
ist, ob ein besonders schwerer Fall im Sinne des § 2 Vblhs= 
echddlvo gegeben sei, sowie ferner, ob der Schutz der Volhsge= 
meinschaft oder das Bedürfnis nach gerechter Sühne es erfordere, 
daß der Angeklagte als gefährlicher Gewohnheitsuerbrecher der 
Todesstrafe verfalle (§ 1 des Ändë vom 4.September 1941). Nach 
Lage der Sache hätte zu diesen beiden Fragen im er teil Stellung 
genommen werden müssen. Dazu sei auf folgendes hingewiesen: 

Ein besonders schwerer Fall im Sinne des § 2 VOlkssehädlvO 
wird bei solchen Straftaten anzunehmen. sein, die mehr Abscheu 
hervorrufen als gewöhnliche Straftaten und die daher todes= 

. würdig sind (Rest Be. 76 s. ee,e9). 
Die Aweneberxtei t des § 1 des Ändó' ist in der Hegel zu 

bejahen, wenn Zahl und Schwere der Verbrechen und die in ihnen 
hervorgetretene Gesinnung den Angeklagten als eo gefährlich 
und als menschlich so wertlos erscheinen lassen, daß er für 
immer' aus der VO lhsgeme inschaft auseusche den ist (ach: Bd. 76 
S. 91,92). Bei der Frage, ob der Schutz der VOlkspemeinschaft 
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die Todesstrafe erfordert, kommt es weniger auf die Schuld als 

auf die Minderwertigkeit des Täters und auf die Belastung der 

Volksgeme inschoft (vor allem im Kriege) durch sein weiterleben 

an. Dem Schutzbedürfnts wird nicht schon unter allen uMständen 

dadurch ~genügt, daß der Täter durch Strafhaft oder Si cherungs 

Verwahrung an weiteren Straftaten gehindert wird. Auch das Ab 

schreckungsbedürfnis kann zur Todesstrafe führen. Das Bedürfnis 

nach gerechter Sühne kann die Bestrafung mit dem Tode rechtfer 

tigen, wenn die Würdigung der Tat und der G~ ~samtpersönltehkeit 
des Täters aus Gründen der Selbstachtung der VOlksgeme ínschaft 

eine Ausmerzung des Täters fordern; hier spielt die Schuld 

des. Täters, die gesühnt werden soll, die ausschlaggebende Rolle 

Val. dte` oben zu I 2 erwähnte Entscheidung des Reichsger tchts 
Vom 20, April 1945 

öfter diesen øesiohtspunhten müssen die Strofzumessung 

und die Frage, ob die Sicherungsverwahrung ausreichend ist, er= 

heut geprüft werden. Zu dem Zweck maß das Urteil, soweit es den 
Angeklagten betrifft, im Strafaussprueh und hinsichtlich 

der Anordnung d e r ~  ı ~icherungsverwahrung gemäß § 558 Abs› 2' StPO 
zum Nachteil des Angeklagten aufgehoben werden 

In der neuen Verhandlung wird das Landgericht Gelegenheit 
haben, hinsichtlich des Betruges die Voraussetzungen des Rück 

falls entsprechend den Bestimmungen der §§ 244, 245 StGB näher 

festzustellen 
geh. Schultze Ziegler Rasche 

âponsel 
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